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Vorbemerkung 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Mitarbeitervertretungen der Diakonie in Hes-
sen und Nassau, 
 
unser erstes Info im Jahr 2015 erscheint kurz vor der Mitgliederversammlung am 7. 
Juli 2015, die diesmal in einer EVIM- Einrichtung in Wiesbaden stattfindet. Wir wür-
den uns sehr freuen, wenn trotz des angebrochenen Sommers und evtl. schon erster 
Urlaubszeit viele von euch kommen. 
Es ist nach wie vor viel in Bewegung, aber manches dauert lange und wir müssen 
Geduld mit bringen, damit wir näher an unsere Ziele kommen. 
 
Im März 2015 hatten wir das erste gemeinsame Informationstreffen von Hessen und 
Nassau und Kurhessen-Waldeck. Das Protokoll der Versammlung und die verab-
schiedete und von 111 Teilnehmern unterschriebene Resolution für Tarifverträge bei 
der Diakonie Hessen sind hier im Info abgedruckt, ebenso die verabschiedete Solida-
ritätserklärung mit den streikenden Erzieherinnen und Beschäftigten im Sozialdienst 
für eine bessere Eingruppierung, Bezahlung und Anerkennung der Arbeit.  
Auch diese Auseinandersetzung ist noch kein befriedigendes Ende erreicht und sie 
ist auch für unsere Arbeitsbedingungen wegweisend. Vielleicht können wir diese Kol-
leginnen und Kollegen weiter unterstützen, denn wir haben die gleichen Interessen.  
 
Das Protokoll unserer letzten Mitgliederversammlung vom 8.9.14 ist im Info Nr. 
3/2014 abgedruckt, das Protokoll des Vorsitzendentreffens vom 25.11.14 wurde per 
Mail verschickt. 
 
Ihr findet einen Kurzbericht der Mahnwache für Tarifverträge am 24.04.2015 vor der 
Frühjahrssynode der EKHN (Evangelische Kirche in Hessen und Nassau) in Frank-
furt im neuen Info. Bei der Synode wurde die erste Lesung des Arbeitsrechtsrege-
lungsgesetzes durchführt. Die Herbstsynode soll dann das Ganze beschließen. 
Wir haben in der Diakonie Hessen und Nassau zur Zeit drei Betriebsgruppen von 
ver.di, die sich erstmals getroffen haben. 
 
Ein Kurzbericht zur BEM-Fortbildung ist zu finden. 
Von TeilnehmerInnen der Fortbildung zum Mindestlohn bei Gießen hörten wir nur 
positive Rückmeldungen, diese war sehr informativ – nur leider nicht gut besucht. 
Es gibt am 21. September 2015 einen gemeinsamen Arbeitsrechtstag bei Marburg, 
der sich mit der Bedeutung der Einigungsstelle befassen wird. 
Unser Gesamtausschuss bietet noch eine Fortbildung in Rothenburg o.d. Tauber im 
September 2015 zu Mitbestimmungsrechten im Vergleich zum Betriebsverfassungs-
gesetz an, sowie eine Fortbildung zur AVR.HN im Oktober 2015 und ein Einfüh-
rungsseminar für neugewählte MAVen im November 2015. 
Ab kommendem Jahr haben wir mit Kurhessen-Waldeck ein gemeinsames Fortbil-
dungsprogramm erarbeitet und wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit mit 
den Kolleginnen und Kollegen und hoffen, dass euch das neue Angebot zusagen 
wird. 
Für Rückmeldungen und Rückfragen sind wir alle vom Gesamtausschuss jederzeit 
dankbar. 
 
Edith Heller, Vorsitzende des Gesamtausschusses in Hessen und Nassau 
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Gesamtausschüsse  
Hessen Nassau & Kurhessen Waldeck 
Erstes gemeinsames Infotreffen am 19. März 2015 
 
Ergebnisprotokoll 
 

THEMA INHALT / ERGEBNIS Auf-
gabe 
Wer ? 
Bis 
wann ? 

 
 Eingang 
 Begrüßung 
Tagesordnung 

 
Begrüßung der Gäste (Saskia Jensch von Ver.di Hessen) 
und der Mitglieder der Gesamtausschüsse 
 
 
Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Sachstand zur Entwicklung des Arbeitsrechts in der  
     Diakonie 
- Bericht der Gesamtausschüsse zu den Gesprächen für  
  Tarifverträge unter Berücksichtigung der   
   Bedingungen in Hessen und Nassau und Kurhessen-  
   Waldeck  
- Stellungnahme von ver.di Hessen zur aktuellen Situation 
- Aussprache und Austausch der MAVen 
- Ausblick für das Jahr 2015 
        3.  Perspektiven und Entwicklungen  MVG.EKD                                                                             
        4.  Berichte aus den Einrichtungen 
        5.  Verschiedenes 
 

 

 
Top 2 
 
Berichte aus 
den Gremien 
der Diakonie 
Hessen 
 

Edith Heller und Thomas Steeger berichten von Gesprä-
chen der Gesamtausschüsse mit Leitungsgremien der Di-
akonie. 
FAZIT: Diakonie Hessen und der Arbeitgeberverband Dia-
konie Hessen betreiben folgende Szenarien: 
Die Arbeitsrechtlichen Kommissionen HN und KW werden 
über 2015 / 2016 nicht neu besetzt. 
Die generelle Arbeitsrechtsetzung über Tarifvertrag wird 
nach wie vor abgelehnt. 
Das ARRG soll in den kommenden 2 Synoden so verän-
dert werden, dass eine gemeinsame ARK Diakonie Hes-
sen 2016 ihre Arbeit aufnehmen kann. Besetzen sollen 
diese Kommission auf der AN-Seite: Angefragte Verbände 
– keine GAMAVen – und zur Not über Urwahl gefundene 
Vertreter. Parallel soll das ARRG Passagen erhalten, die 
Wege zu kirchengemäßen Tarifverträgen zu öffnen. 
Sollte die Bildung einer ARK in Hessen scheitern, wird die 
Arbeitsrechtsetzung an die Arbeitsrechtliche Kommission 
der Diakonie Deutschland abgegeben. 
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Top 2 
 
Saskia Jensch, 
 Ver.di Hessen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Resolution: 
  Gemeinsam 
  für 
 Tarifverträge 
  
 
 
 

  erläutert die Situation in Niedersachsen : 
 
Diakonie verhandelt fortan Tarifvertrag mit Ver.di 
Der Tarif dort basiert auf den alten AVR und wird sukzes-
sive verbessert und angepasst. 
Erste Entgeltverhandlungen wurden erfolgreich abge-
schlossen. 
 
 erläutert die aktuelle 
 Situation Arbeitsrecht Diakonie Hessen: 
 
Das erste Gespräch Ver.di / Dienstgeber Diakonie endete 
so, dass die Dienstgeber ihre Bereitschaft zu einem Tarif-
vertrag Altenpflege erklären; einen flächendeckenden Ta-
rifvertrag  lehnen die Dienstgeber allerdings ab. Die Ge-
spräche sollen fortgesetzt werden. 
Der Tarifpolitische Ausschuss initiiert aktuell eine Kam-
pagne „Tarifvertrag  Diakonie Hessen“, die sich über die 
kommenden 2 – 3 Jahre in mehreren Phasen entwickeln 
soll und unser Anliegen auf der Mitarbeiterebene veran-
kern soll. 
 
 
Eine vom Gesamtausschuss Hessen Nassau vorgelegte 
Resolution zur zeitnahen Aufnahme von Tarifverhandlun-
gen wird  diskutiert, textlich verbessert und zugestimmt.  
Die Resolution wird mit Unterschriftenlisten der zustim-
menden  MAVen hinterlegt. 
(Resolution in der Anlage). 

 

 
Top 3 
 
Perspektiven 
und Entwick-
lungen  
MVG.EKD                                                                             

In den letzten Monaten haben unsere Vertreter in der 
Bundeskonferenz (*Buko) (*AGMAVen u. Gesamtaus-
schüsse  im diakonischen Bereich aller Landeskirchen) 
starke Signale aus dem Arbeitgeberlager wahrgenommen, 
dass die EKD, die Diakonie Deutschland und der V3d 
(Verband diakonischer Dienstgeber Deutschlands) ge-
meinsam beabsichtigen, dass MVG.EKD zu novellieren.  
Dazu wurde auch eine Arbeitsgruppe durch Initiative der 
EKD  installiert, unter Einbeziehung der genannten Arbeit-
geber. Die Buko Sprechergruppe wurde zur Mitarbeit ein-
geladen und hat dieses Angebot zunächst angenommen. 
Die Buko -Befürchtungen hierbei gelten in erster Linie dem 
möglichen Ansinnen der Arbeitgeber, den Wirtschaftsaus-
schuss nach § 23 a Abs. 2 MVG „runter zu schreiben“  d.h. 
abzuschwächen, da die MAVen im Rahmen dieses Aus-
schusses Zugang zu allen relevanten wirtschaftlichen Un-
terlagen eines Unternehmens haben.  
Im Zuge dieser Einschätzung und aufgrund der bisherigen 
Erfahrungen mit MVG- Änderungen waren und sind die 
Buko- Vertreter bereit, zunächst an dieser AG teilzuneh-
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men, aber von vorneherein nur unter der Maßgabe:  
Geht es bei  einer geplanten   Novellierung des MVG in 
Richtung:  Verschlechterungen  - keine Teilnahme von 
AN Vertretern in dieser AG.   
Werden hierbei aus unserer Sicht Verbesserungen für die 
Arbeit der MAVen vorgenommen, wird die Buko mitarbei-
ten. 
MVG Modifizierungen Richtung BetrVG – also Verbes-
serungen in unserem Sinne wären: 
Wirtschaftsausschuss 4 x p.a. verpflichtend (bisher 1x 
Jahr)  
MAV Freistellung Kontingente erhöhen  
ACK-Klausel – Wegfall dieser z.T. noch vorhandenen 
Zugangssperre bei MAV Wahlen   
Zugangsberechtigungen für Gewerkschaften (MAV 
Sitzungen,  MV,  Ausschüssen und Gesetzgebungsverfah-
ren) 
Die verpflichtende Einführung der sog. „Einigungsstel-
le“,  derzeit im MVG unter § 36 a zu finden  
Wir haben bereits in 2014 in HN im Rahmen unserer Ver-
anstaltungen und Publikationen auf dieses für uns neue, 
durchaus sinnvolle Instrument  hingewiesen: 
Die „Einigungsstelle“  im nicht staatlichen Bereich – also 
bei Kirchen und Diakonie - ist nur über DV möglich, unsere  
Arbeitgeber müssen einer solchen innerbetrieblichen Re-
gelungsstelle immer zustimmen. Im staatlichen Bereich ist 
sie zwingend vorgeschrieben. 
Mit einer „Einigungsstelle“  lassen sich  - verkürzt ausge-
drückt  - kirchengerichtliche Verfahren mit ja/nein Ent-
scheidungen vermeiden. 
Dabei lassen sich ausnahmslos organisatorische und so-
ziale kollektive Maßnahmen analog zu  § 40 MVG  z.B. 
„Grundsätze der Arbeitsplatzgestaltung“ u. U. kreativ um-
setzen. Die MAV hat hierbei  ein Antragsrecht !  
Die „Einigungsstelle“ wird am 21.09.15 Schwer-
punkthema beim   „2. gem.  Arbeitsrechtstag K-W und 
HN“ sein.  
           
Der aktuelle Stand zur weiteren Entwicklung des MVG ist 
nun, dass die betreffende  Arbeitsgruppe erstmalig in die-
ser Woche getagt hat und sich die Arbeitgeber anschei-
nend nur auf die sie bedrängende Frage zur  sog. „Unter-
nehmensmitbestimmung“ konzentrieren wollen.   
Davon wären Unternehmen betroffen, die mehr als 2000 
Arbeitnehmer beschäftigen. Dies ist auch dringend gebo-
ten. Denn anders als in staatlichen Großbetrieben gibt es 
weder in diakonischen Unternehmen noch in den Landes-
verbänden der Diakonie, eine den staatlichen Formen 
gleichwertige, paritätische Mitbestimmung der Beschäftig-
ten.  
Außerhalb von Kirche und Diakonie regelt primär das Mit-
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bestimmungsgesetz die Formen der paritätischen oder 
einfachen Mitbestimmung. 
Auch hierzu werden wir über die Buko möglichst nahe Re-
gelungen zum staatlichen Recht einfordern. Aber auch 
hier wird es nicht zu einer Mitarbeit um jeden Preis gehen! 
Nach dem Verlauf der ersten Sitzung der Arbeitsgruppe  
ist festzustellen, dass die Arbeitgeber es nun mit Ihrem 
ursprünglich geplanten Vorhaben einer Novellierung des 
MVG.EKD  nicht mehr so eilig haben. Wie eine noch 
grundsätzlich vorzunehmende  Regelung  zur diakoni-
schen „Unternehmensmitbestimmung“ aussehen soll und 
in welchem Regelungswerk sie angesiedelt wird, ist eben-
so noch unklar. 
D.h. es wird in 2015 und 2016 keine entsprechenden Ver-
änderungen im MVG.EKD geben. 
 

 
 
Top 4 
 
 
Berichte aus 
den Einrich-
tungen 

Herbert Kraus berichtet von der Problematik, dass der Ar-
beitgeber bestehende Überstunden auszahlen muss, um 
nicht unter die Lohnhöhe des Mindestlohngesetzes zu fal-
len.  
Nicole Hartmann berichtet von weiteren Expansionsab-
sichten des Agaplesion – Konzerns. 
MAV Diakoniekrankenhaus Marburg berichtet von zuneh-
menden Einstellungen in Helferberufen mit niedriger Ein-
gruppierung. MAV will nicht zustimmen, aber die Mitarbei-
ter wollen häufig keine Unterstützung, aus Angst die Stelle 
zu verlieren. 
Markuskrankenhaus berichtet, dass AG bewusst Risiken 
durch Einsatz von ungelernten Kräften eingehen, weil der 
dauerhafte Einsatz von Fachkräften ihnen zu hohe Kosten 
verursacht.   
 

 

 
 
 
 
 
 
Top 5 
Verschiedenes 

Hans Roth berichtet von der Tarifkampagne im Sozial- und 
Erziehungsdienst, wo es darum geht, die Beschäftigten in 
der Sozialbranche neu einzugruppieren / die Vergütungen 
grundsätzlich neu zu verhandeln. 
Eine Solidaritätsadresse wird verabschiedet. 
 
 
Michel Hondrich berichtet über die Verpflichtung der AG, 
ab sofort auch Stunden des Bereitschaftsdienstes mit € 
8,50 Mindestlohn zu vergüten. 
 
Edith Heller gibt noch einige Infos zu Fortbildungen.  

Anla-
ge 

Protokoll:             Michel Hondrich  
 
Anlage:  Resolution „Tarifvertrag“  
                                Solidaritätsadresse Sozial- Erziehungsdienst 
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Folgende Resolution wurde von 111 anwesenden MAV-Vertreterinnen und -
Vertreter unterzeichnet und an die diakonie- und kircheninternen Leitungskräf-
te übersandt: 
 

Resolution der MAV Vertreter/-innen der Diakonie Hessen 
(DH)   

Bereiche Kurhessen - Waldeck und Hessen Nassau 
 

Gemeinsam für Tarifverträge  
 

Die Höhe unserer Löhne und unsere Arbeitsbedingungen dürfen 
nicht weiter im Geheimen in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen 

„verhandelt“ werden! 
 

Die anwesenden MAV Vertreter/ -innen der Diakonie Hessen  aus den Bereichen 
Kurhessen - Waldeck und Hessen und Nassau fordern heute in einer ersten gemein-
samen Erklärung den Vorstand der Diakonie Hessen, die Arbeitsgemeinschaft der 
Dienstgeber der Diakonie Hessen (AG Dienstgeber.DH) und die beiden Landessyno-
den auf, dem Beispiel Niedersachsens zu folgen und mit den sich anbietenden Ge-
werkschaften eine Prozessvereinbarung hin zu einem Tarifvertrag für die Diakonie 
Hessen in allen Arbeitsbereichen abzuschließen. 
 
Wir fordern ein Arbeitsrechtsregelungsgesetz (ARRG), welches die Vorgaben des 
Bundesarbeitsgerichts umsetzt und die Gewerkschaften regulär und umfänglich be-
teiligt, damit endlich die Interessen der Beschäftigten fair und angemessen berück-
sichtigt werden. 
 
Unübersehbar ist die Notwendigkeit eines Interessenausgleichs zwischen Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern im Rahmen einer ruinösen und beinharten Lohnkonkur-
renz am  Markt der Sozialen Arbeit auf der Strecke geblieben.  
Der Dritte Weg ist auch bei uns in der Diakonie Hessen am Ende.  
Das Kommissionsmodell der kirchlichen Arbeitsrechtsregelung bietet seit Jahren hier 
keine Lösungen mehr. Im Gegenteil: Es ist ein Teil des Grundproblems! 
Die Leidtragenden sind die Beschäftigten und die Nutzer sozialer Dienstleistungen in 
Kurhessen-Waldeck und Hessen und Nassau.  
Dies muss so bald als möglich ein Ende finden.  
 
Bad Vilbel, am Heilsberg, den 19.03.2015  
Unterzeichnende Mitarbeitervertretungen der Diakonie Hessen  
(Liste mit Unterschriften im Anhang) liegt den Gesamtausschüssen vor 
 

 
 
 
Ebenso wurde auf dem Treffen am 19.03.15 eine Solidaritätserklärung verab-
schiedet, die nachfolgend abgedruckt ist. 
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Solidaritätsadresse von Mitarbeitervertreterinnen und Mitarbeiter-
vertretern der Diakonie Hessen  auf ihrer Versammlung am 19. März 
2015 in Bad Vilbel 
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Wir 130 anwesenden Mitarbeitervertreterinnen und Mitarbeitervertreter erklären uns 
solidarisch mit allen aktiven Kolleginnen und Kollegen in der ver.di Aufwertungskam-
pagne von für den Sozial- und Erziehungsdienst. 
 
In dieser Woche finden bundesweit die ersten Warnstreiks vieler Erzieherinnen und 
Sozialpädagoginnen statt. Wir unterstützen die gesellschaftliche Debatte um die 
dringende Aufwertung aller Berufe am Menschen, die mit dieser Kampagne angesto-
ßen wird und durchgeführt werden muss. 
 
Auch wir Beschäftigte bei der Diakonie  werden in den nächsten Monaten  Eure Un-
terstützung brauchen für unsere Forderung nach Tarifverträgen in der Diakonie Hes-
sen. 
 
Wir wünschen Euch viel Erfolg und werden, wo es möglich ist, mit Solidaritätsaktio-
nen und Sympathie Eure Auseinandersetzung begleiten.  
 
 
Einstimmig angenommen auf unserem Koordinations- und Informationstreffen 
 
Mitarbeitervertreter / innen der Diakonie Hessen 
  
 
 

 
 

Tätigkeitsbericht des GAMAV Hessen und 
Nassau für das erste Halbjahr 2015 
 
Arbeit im Gesamtausschuss 
 
Gerade in der personellen Zusammensetzung ab Januar 2015 bestätigt, müssen wir 
leider von Thorsten Ebert Abschied nehmen, weil die Stiftung Eichhof aus Lauter-
bach die Diakonie Hessen verlässt. Für ihn rückt Bettina Eisenbach aus dem Otto-
Fricke-Krankenhaus in Bad Schwalbach in den Gesamtausschuss nach. 
Bettina arbeitet seit Dezember 2014 schon mit, sie hat für Alfred Grimm den Platz 
wahrgenommen, der jetzt zum Glück bald zurückkommen kann.  
 

Unser Arbeitrecht bleibt weiter spannend  
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Wir haben zusammen vor der Frühjahrssynode in Frankfurt am 24. April 2015 für den 
Abschluss von Tarifverträgen eine stark beachtete Mahnwache abgehalten. Zuvor 
hatten wir eine gemeinsame Resolution mit vielen MAVen aus Hessen und Nassau 
und Kurhessen Waldeck auf der gemeinsamen Informationsveranstaltung im März 
2015 verabschiedet (siehe heutiges Info Nr. 1-2015). 
 
Die materiellen Beschlüsse in der Arbeitsrechtlichen Kommission der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau, die noch für die Diakonie in Hessen und Nassau gel-
ten, haben das Drei-Klassen-System innerhalb der Beschäftigten von Kirche und Di-
akonie in Hessen und Nassau weiter zementiert. 
So gibt es erstmals seit dem Beschluss im März 2014 eigene Entgelt-Tabellen für die 
Beschäftigten in der Altenhilfe. Lohnerhöhungen sind geringer und zeitverzögert vor-
genommen worden. Schicht- und Wechselschichtzulagen werden nur reduziert ge-
zahlt. 
Zusätzlich wurde ab 2015 in der Altenhilfe die Sonderzuwendung, die im November 
gezahlt wird (Weihnachtsgeld), von 60 auf 50 % abgesenkt.  
 
Einen besonders üblen Beigeschmack erhält das ganze dadurch, dass auf der Ar-
beitnehmerbank überwiegend Beschäftigte aus dem Bereich der evangelischen Kir-
che sitzen. Sie haben für den Bereich der evangelischen Kirche 4 % mehr Lohn im 
Vergleich zur Diakonie ausgehandelt, sowie ab 1.3.2014 eine Arbeitszeitreduzierung 
auf 39 Stunden in der Woche nur für die kirchlichen MitarbeiterInnen beschlossen. 
Der Verband kirchlicher Mitarbeiter wird so von der Arbeitgeberseite benutzt, um die 
Lohnspirale sogar in unserem eigenen Bereich von Kirche und Diakonie weiter aus-
einanderdriften zu lassen – von der Abkoppelung vom Tarif des öffentlichen Dienstes 
und des aktuellen Kampfes um die Aufwertung der sozialen Berufe ganz abgesehen! 
 
Die Laufzeit der amtierenden Arbeitsrechtlichen Kommission endet zum 31.03.2016. 
Wir werden uns damit weiter beschäftigen müssen, eine bessere Lösung für die Ar-
beitsrechtssetzung zu erreichen. 
Aus unserer Sicht kann das nur über richtige Tarifverträge geregelt werden, damit wir 
Beschäftigten mit Unterstützung der Gewerkschaft wieder Anschluss an das Niveau 
des öffentlichen Dienstes bekommen. 
 

Notlagenregelung 
 
Auch die Notlagenregelung wurde in der ARK unverändert  verlängert, obwohl vom 
Gesamtausschuss eine detaillierte Kritik wegen der strukturellen Benachteiligung der 
Mitarbeitervertretungen in dem Verfahren vorgelegt wurde. Die Kolleginnen und Kol-
legen, die von einer Notlagenregelung betroffen sind, erhalten nicht einmal die mini-
male Lohnerhöhung von 1,5 % ab 1.7.14 und 2,5 % ab 1.4.15. 
 
 

Beratungsarbeit und Fortbildungen des GAMAV 
 
Hilfreich für den Kontakt der MAVen untereinander und zur Anbindung an den Ge-
samtausschuss ist die regelmäßige Durchführung von Vorsitzendentreffen. 
 
Die neue E-Mail-Adresse kontakt@gamavhn.de hat sich mittlerweile etabliert – der 
Erstkontakt für die Beratungen findet in der Regel hierüber statt. Wir haben die Bera-
tungen regional wahrgenommen und alle GAMAV- Mitglieder sind hierbei eingebun-

mailto:kontakt@gamavhn.de
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den. Unsere Kontaktdaten, Mail-Adressen und Telefonnummern könnt ihr auf der 
Homepage www.gamavhn.de finden. 
 
Fortbildungen: 
 
In diesem Jahr findet noch ein Einführungsseminar für neugewählte Mitarbeitervertre-
terInnen vom 16.-18. November statt, zudem ein Seminar zu den Inhalten der Ar-
beitsvertragsrichtlinien in Hessen und Nassau (AVR.HN) mit der Fachanwältin Barba-
ra Senser-Joester aus Frankfurt vom 28.-30.10.15.  
Vom 1.- 4. September besteht ein mehrtägiges Angebot für erfahrene Mitarbeiterver-
treter, das einen Vergleich zum Betriebsverfassungsgesetz in mehreren Punkten 
vornehmen wird und an praktischen Beispielen zeigen will. 
Für alle drei Fortbildungen gibt es noch freie Plätze. 
 
Für spezielle wichtige Themen gibt es eintägige Veranstaltungen, ebenso organisie-
ren wir den Fachaustausch für die MAVen der verschiedenen Bereiche (Jugend- und 
Behindertenhilfe, Altenhilfe, Krankenhäuser) in Tagestreffen.  
 

Der Fachtag Altenhilfe am 17.07.15 benötigt noch dringend Anmeldungen, da-
mit er stattfinden kann. Ort: Friedberg / Wetteraukreis 

 
Im kommenden Jahr werden wir erstmals gemeinsam mit dem Gesamtausschuss 
Kurhessen-Waldeck die meisten Schulungen durchführen, so drei Grundschulungen 
zum Mitarbeitervertretungsgesetz mit unterschiedlichen Schwerpunkten (MVG I – III),  
ein Seminar zum allgemeinen Arbeitsrecht, ein Seminar zur Dienstplanung, zum Ar-
beitsschutz und zur Verhandlungsführung. 
 

Neu ist, dass dabei ein Fachmann / eine Fachfrau das Seminar gestaltet und 
von jedem Gesamtausschuss ein/e Co-Teamer/in dabei sein wird. 
Die Seminare werden in der Regel 5 Tage dauern. 
Das Programm wird bereits im Herbst 2015 veröffentlicht. 
 

Andere spezielle mehrtägige Fortbildungen, zum Beispiel zu wirtschaftlichen Fragen, 
zur JAV, Mobbing, burn out, Schwerbehindertenvertretung, Konfliktmanagement und 
anderen Themen enthält das Fortbildungs-Programm der Diakonischen Arbeitneh-
merInnen Initiative e.V., dia e.V.  (www.mav-seminare.de). 
 
 

Zusammenarbeit mit anderen Gremien in Hessen 
 
Die Zusammenarbeit der beiden GAMAVen in Hessen wird immer enger und besser.  
Wir treffen uns viermal im Jahr zu regulären Sitzungen und zu einer längeren Klau-
surtagung. Dabei geht es um das Abstimmen gemeinsamer Anliegen und die Pla-
nung gemeinsamer Aktivitäten.  
Am Beispiel des neuen Fortbildungsprogramms wird das deutlich. 
 

 
Am 21. September 2015 wird es den zweiten gemeinsamen KW und HN - Arbeits-
rechtsfachtag geben mit dem Schwerpunkt Einigungsstelle gemäß MVG.EKD § 36 
a (Erfahrungen aus der Praxis im Bereich der Betriebsräte / Welche Bedeutung könn-

http://www.gamavhn.de/
http://www.mav-seminare.de/
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te eine Einigungsstelle für unsere Einrichtungen haben? / Wie können wir das errei-
chen?)  
Das sind einige der Fragen, die wir besprechen wollen. 
Dazu haben wir als Referenten Sven Feuerhahn, Fachanwalt aus Göttingen, einge-
laden. 
Ort:  Marburg-Wehra 
Über zahlreiche Beteiligung würden wir uns freuen. 
Hierzu werden wir noch Anfang Juli gesondert einladen. 
 

 
Beide Gesamtausschüsse arbeiten gemeinsam mit den hauptamtlichen von ver.di im 
Tarifpolitischen Ausschuss für Hessen mit. 
 
Die Vorsitzenden und ersten Stellvertreter bilden gemeinsam den geschäftsführen-
den Vorstand der Gesamtausschüsse Hessen, das sind zur Zeit Beate Eishauer und 
Thomas Steeger aus Kurhessen Waldeck, sowie Edith Heller und Hans Appel aus 
Hessen und Nassau. 
Wir nehmen gemäß unseren Aufgaben mit fachlicher Unterstützung zu Gesetzesvor-
haben Stellung.  Neu angefragt sind wir, zum Entwurf des Arbeitsrechtsregelungsge-
setzes für die Diakonie Hessen, der in den Synoden verabschiedet werden muss, 
unsere Stellungnahme vorzulegen und bei einer Anhörung am 22.07.15 beim Koor-
dinierungsausschuss beider Synoden zu sprechen. 
 
Die Vorsitzenden der GAMAVen, Beate Eishauer und Edith Heller, sind in dieser 
Funktion auch Mitglied im Aufsichtsrat der Diakonie Hessen. 
 
Mit dem juristischen Vorstand der Diakonie Hessen, Herrn Dr. Clausen, und Herrn 
Jung als Ansprechpartner für Personal, IT und Budget-Fragen, treffen wir uns viertel-
jährlich zum Austausch und zur Klärung anstehender Themen.   
 
Unser stellvertretender Vorsitzender, Hans Appel, wurde in die Sprechergruppe der 
bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen und Gesamtaus-
schüsse in Deutschland gewählt. Deshalb sind wir sehr gut über die Entwicklung im 
Bereich der Evangelischen Kirche Deutschlands informiert und mit den ganzen Mit-
arbeitervertretungen vernetzt. 
Wir haben uns auch mit der Gesamtmitarbeitervertretung der Evangelischen Kirche 
Hessen und Nassau getroffen und einen regelmäßigen Kontakt vereinbart. Dies ist 
vor dem Hintergrund des geplanten freiwilligen Übergangs von kirchlichen Diakonie-
stationen zur Gesellschaft für diakonische Einrichtungen, also zur Diakonie Hessen,  
besonders wichtig. 
 

 

Öffentlichkeitsarbeit 
 
Wir gestalten unsere Homepage zeitgemäßer und nehmen dafür fachkundige Hilfe in 
Anspruch. Die Homepage wird übersichtlicher und für das Lesen auf allen Endgerä-
ten geeignet sein. 
 
Wichtige Informationen für die Arbeit der MAVen wollen wir bereithalten. Auf dem 
Button „Arbeitsunterlagen für MAVen“ sind Informationen und Arbeitsunterlagen zu-



 
 12 

sammengestellt. Unter „Arbeitsrecht in Hessen und Nassau“ bemühen wir uns, je-
weils die aktuellen Gesetzestexte und Tabellen zur Verfügung zu stellen.  
 
Das Fortbildungsprogramm sowie Anmeldeformulare für die einzelnen Veranstaltun-
gen sind zu finden. Gern nehmen wir Rückmeldungen von euch entgegen und hof-
fen, die Homepage findet euer Interesse und hilft bei eurer Arbeit. 

 
 
Verfahren vor dem Kirchengericht 
 
Für die Streitigkeiten zwischen MAVen und Leitung wurde nach den Vorgaben des 
MVG.DH (XI. Abschnitt, Kirchengerichtlicher Rechtsschutz, §§ 56 ff) ein Kirchenge-
richt gebildet. Dieses Kirchengericht hat seinen Sitz in Kassel, es gibt in Frankfurt 
eine zweite Kammer für die Verfahren aus Hessen und Nassau. Die zweite Instanz 
ist der Kirchengerichtshof in Hannover. 
Es gab einige Verfahren. Unstrittig ist, dass die MAVen nach Antrag einen Anwalt 
ihres Vertrauens hinzuziehen können. Am 9. Juli findet ein Austausch mit den Vorsit-
zenden und Beisitzern des Kirchengerichts und der Schlichtungsstelle statt. 
Für Ansprüche einzelner MitarbeiterInnen an den Arbeitgeber ist nach wie vor die 
Schlichtungsstelle der Diakonie Hessen zuständig. 
 

Ausblick 
 
Unser Gesamtausschuss geht davon aus, dass in den kommenden drei Jahren eine 
gute Basis gelegt werden kann, damit dann hessenweit eine gute Vernetzung der 
Arbeit der MAVen möglich ist. Gerne wollen wir unseren Anteil dazu beitragen, die 
Diskussion unter den MAVen fördern und euch nach Möglichkeit in der Vertretung 
der Interessen der Kolleginnen und Kollegen unterstützen. 
Besonders würde uns freuen, wenn wir näher an das große Ziel Tarifverträge kom-
men. Wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung und hoffen, dass eine entspre-
chende Bewegung in der Mitarbeiterschaft entstehen kann. 
 
Edith Heller                                      Für den Gesamtausschuss Hessen und Nassau 
 
 
 
 

 
MAHNWACHE ZUR SYNODE DER EKHN 
24. APRIL 2015 IN FRANKFURT 
DIAKONIE VERDIENT TARIFVERTRÄGE … auch WIR in 
HESSEN! 
 
 
Sehr kurzfristig und überraschend hatte die Diakonie Hessen den beiden Gesamt-
ausschüssen (GAMAV) im März 2015 mitgeteilt, dass man beabsichtige, das Arbeits-
rechtsregelungsgesetz (ARRG) zu ändern.  
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Zur Erinnerung: Das ARRG regelt, wie und wo unsere Arbeitsbedingungen beschlos-
sen werden. Natürlich soll das nach Meinung der Diakonie Hessen weiter in einer 
Arbeitsrechtlichen Kommission geschehen auf dem Dritten Weg. Wir Gesamtaus-
schüsse sind jetzt von der Besetzung der Arbeitnehmerbank grundsätzlich ausge-
schlossen! Es soll eine kleine Klausel geben, „…dass kirchengemäße Tarifverträge 
möglich sind …“ aber grundsätzlich soll alles beim Alten bleiben – wie gehabt. 
 
Das wollten Einige von uns dann doch so nicht stehen lassen! Es gab nicht mehr viel 
Zeit zum Organisieren und Aufrufen. Umso überraschter war ich, dass doch ca. 60 
Leute den Weg zum Haupteingang des Dominikaner-Klosters nach FFM gefunden 
hatten. Und wir waren: BEEINDRUCKEND! 
 
Schwarz gekleidet – weiß geschminkt – Fackeln und Kerzen – Trauermusik – mit 
Informationen für die nach der Mittagspause wieder eintreffenden TeilnehmerInnen 
der Synode. 
 
Ein riesiges Transparent: „Der lange Weg zum Tarifvertrag“ umrundete uns gut er-
kennbar.  Einige beherzte KollegInnen verwickelten einzelne „Synodalinnen“ in Ge-
spräche. Zum Schluss gelang es sogar einem Teil von uns, in den öffentlichen Zu-
schauersaal vorzudringen und dort still, aber beschildert gut erkennbar für eine kleine 
Weile mit unserem Anliegen Präsens zu zeigen. 
 
Kleine Pressenotizen gab es in der Frankfurter Rundschau am Folgetag und im 
Darmstädter Echo schon am Tag vorher. 
 
Ich war skeptisch mittags hingefahren, ob das was wird…. und bin zufrieden  am 
Abend nachhause gekommen: GUT GEMACHT!  
Michel Hondrich 

 
 

 

1. Gemeinsames Treffen der drei ver.di – Betriebsgruppen 
Diakonie Hessen  
24. APRIL 2015 in FRANKFURT 
 
 
Den Tag der Mahnwache nutzten abends die 3 existierenden ver.di – Betriebsgrup-
pen zu einem 1. Treffen, um zu sondieren, was evtl. an Zusammenarbeit untereinan-
der und miteinander laufen kann. 
 
Es trafen sich je ca. 6 Mitglieder der Betriebsgruppen: 

 Agaplesion Elisabethenstift, Krankenhaus, Darmstadt 

 Verein f. Jugendhilfe, Leppermühle, Gießen-Buseck 

 EVIM, Alten-, Jugend-, Behindertenhilfe,  Wiesbaden 
 
Wir tauschten uns intensiv aus über Zahl der Mitglieder und Aktiven, was jeweils bis-
her geleistet wurde und über die aktuelle Stimmungslage und Organisationsgrad in 
den Betrieben. 
Ziel könnte sein, im Zusammenspiel mit der Tarifkampagne in der Diakonie Hessen, 
tragende Rollen zu übernehmen. 
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Es wurde am Ende vereinbart, Materialen unter den Gruppen gegenseitig auszutau-
schen und sich im Bereich nach den Sommerferien erneut in Frankfurt zu treffen. 
Michel Hondrich 

 

 
 
 
Aufgenommen am 24.04.2015 in Frankfurt vor dem Dominikanerkloster 
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Eintägige Fortbildung zum Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ment BEM 
 am 08.06.2015 in FRANKFURT 
 
 
Zum 2. Mal fand in Frankfurt im sehr schönen Spenerhaus am Dominikaner – Kloster  
in FFM unsere eintägige Fortbildung zum BEM mit 20 Teilnehmern statt. 
 
Der Referent, Herr Fröhlke, ist nicht nur Fortbilder, sondern auch selbst BEM- Beauf-
tragter für 2000 MitarbeiterInnen bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV), das heißt: Praktiker! und genauso praxisnah und brauchbar ist deshalb das, 
was er zum BEM  sehr anschaulich und lebhaft referiert. Langeweile kam keine auf. 
 
All unsere am Anfang aufgeschriebenen Fragen waren am Ende der Veranstaltung 
beantwortet. Das Ganze abgerundet durch eine sehr übersichtliche Broschüre und 
die Musterdienstvereinbarung der DGUV für jeden Teilnehmer. 
 
Selbst für mich als „Fortgeschrittenem“ ein sehr lohnenswerter und erkenntnisreicher 
Tag, für „Einsteiger“ perfekt.: 5 von 5 Sternen! 
Michel Hondrich 
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§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Mindestlohn in der Pflege auch bei Bereitschaftsdienst! 

Der Mindestlohn für den Pflegebereich ist nicht nur für Vollarbeit, sondern auch für 
Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst zu zahlen. 
BAG Urteil vom 19.11.2014          Az.: 5 AZR 1101/12 
 
Aus der Begründung: 
Sowohl Vollarbeitszeiten als auch Bereitschaftsdienstzeiten sind mit dem Mindes-
tentgelt von 8,50 EUR pro Stunde zu vergüten. 
 
Bereitschaftsdienst, den ein Arbeitnehmer in Form persönlicher Anwesenheit im Be-
trieb des Arbeitgebers leistet, ist jedenfalls seit der sogenannten SIMAP-
Entscheidung des EuGH arbeitszeitrechtlich als Arbeitszeit im Sinne von Art. 2 RL 
2003/88/EG anzusehen (EuGH 03. Oktober 2000 - C-303/98 - NZA 2000, 1227, 
SIMAP; EuGH 01. Dezember 2005 - C-14/04 - NZA 2006, 89, Dellas; BAG 23. Juni 
2010 - 10 AZR 543/09 - BAGE 135, 34). Dies wird nunmehr auch durch § 7 Abs. 1 
Nr. 1a ArbZG klargestellt. 
 
Da es sich um Arbeitszeit handelt, ist diese auch zu vergüten. Lediglich ist es auf der 
Entgeltseite zulässig, dass für Bereitschaftszeiten durch Tarifvertrag oder Arbeitsver-
trag ein geringeres Entgelt vereinbart wird als für Tätigkeiten in Vollarbeitszeit (BAG 
28. Januar 2004 - 5 AZR 530/02 - BAGE 109, 254; BAG 05. Juni 2003 - 6 AZR 
114/02 - BAGE 106, 252), wobei eine Pauschalierung des Entgelts für Bereitschafts-
zeiten üblich und grundsätzlich zulässig ist (BAG 28. Januar 2004 aaO). Besteht je-
doch keine Regelung, ist der Bereitschaftsdienst wie Vollarbeit zu bezahlen. 
 
 
 

Keine Urlaubskürzung bei Wechsel in Teilzeit 

Gericht: Bundesarbeitsgericht vom 10.02.2015 

Aktenzeichen: 9 AZR 53/14 (F) 

Orientierungssatze:  
In Vollzeit erworbene Urlaubsansprüche sind beim Übergang in ein Teilzeitarbeits-
verhältnis nicht an die neue Verteilung der regelmäßigen Arbeitszeit anzupassen, 
sondern ungekürzt zu gewähren. 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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EINLADUNG zur MITGLIEDERVERSAMM-

LUNG  

des Gesamtausschusses der MAVen 

in Hessen und Nassau 

am 07. Juli 2015 
 
Wir laden alle MAVen in Hessen und Nassau (GAMAV HN)  ein zur Mitgliederver-

sammlung  

 

am Dienstag, den 07.07.2014, von 

10.00 bis 16.00 Uhr im EVIM Seniorenzentrum   

„Ludwig-Eibach-Haus“ Pfitznerstr. 15, 65193  

Wiesbaden  (Anfahrtshinweise anbei) 
 

Vorschlag für die Tagesordnung: 

 

1. Eröffnung, Begrüßung und Grußworte 

2. Festlegung der Tagesordnung 

3. Protokolle der Mitgliederversammlung vom 08.09.2014 und des Vorsitzenden-

treffen vom 25.11.2014 

4. Stand der tarifvertraglichen Gespräche AG Dienstgeber.DH und ver.di Hessen 

5. Arbeitsrechtsregelungsgesetz (ARRG) aktuelle Entwicklungen  

6. Rückblick „Mahnwache“ EKHN Synode - Ausblick zu den Aktivitäten 2015 

7. Fortbildung - Stand, Rückmeldungen, Wünsche und Anregungen 

8. Kurzberichte aus den Einrichtungen 

9. Verschiedenes 

 

Wir bitten Euch um zahlreiche Teilnahme. Formlose Anmeldung bitte mit Absender-

angaben, ab sofort per Mail an den Gesamtausschuss HN, bitte teilt uns dabei auch die 

genaue Personenzahl mit. 

 

Ergänzungen zur Tagesordnung bitte bis zum 03.07. per E-Mail.  

E-Mail-Adresse:  kontakt@gamavhn.de. 

 

Der Kostenbeitrag pro Person beträgt 30,00 € und wird in bar kassiert. Dieser Betrag 

wird den MAVen von den jeweiligen Arbeitgebern erstattet.  

 

 

Hans Appel 

für den Vorstand des GAMAV HN  

 

 

mailto:kontakt@gamavhn.de
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Mitgliederversammlung GAMAV Hessen-Nassau 

Dienstag 7. Juli 2015 10.00 – 16.00 

 

EVIM Ludwig-Eibach-Haus  

Pfitznerstr. 15  

65193 Wiesbaden  

Tel.: 0611 1800-0 

     

Anfahrt: 

 

Mit dem Zug / Bus:  Am HBF die 6 - spurige Straße überqueren, dort einsteigen in Bus Linie 

8 oder 8b Richtung „Eigenheim“, bis Haltestelle Tränkweg ( 20 Min.); von dort 5 Min. Fuß-

weg. 

 

Mit dem Auto: 

Aus Nord und Ost: A66, Ausfahrt „Mainzer Str. / Innenstadt“; Richtung Innenstadt auf Main-

zer Str. immer geradeaus dem Straßenverlauf folgen, durch Tunnel, Friedrich- Ebert – Allee, 

Wilhelmstrasse bis zum Ende, 

dann rechts Sonnenberger Str. ca. 1,5 km , links Richard -Wagner Str., nach 2 km rechts ab: 

Pfitznerstrasse. 

Aus Süd: A3/A60 bis Mainspitzdreieck, rechts A671 Richtung Wiesbaden bis zum Ende, 

übergehend in Mainzer Str. Richtung Innenstadt – dann, wie oben. 

 

Stichwörter zum fragen: „BKA“,  „Stadtteil Eigenheim“  

 
PARKEN: Es gibt keinen größeren Parkplatz am Gebäude! Bitte in den umliegenden Stras-

sen parken; gebührenfrei, Parkscheibe mit Ankunft auslegen. 

 

FREIZEIT: Wer im Anschluss mit mir ganz in der Nähe ins Opelbad, eines der schönsten 

Schwimmbäder Deutschlands mit Panoramablick über die Stadt gehen möchte, bringt bitte 

Badesachen mit! Im Sommer mein 2. Wohnzimmer. 

 

Rückfragen:  Michel Hondrich, gesamt-mav@evim.de  0177-5684405 

 

   

 
 
 
 

mailto:gesamt-mav@evim.de

